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Am Donnerstag, 10. Juli, war es nach an-
derthalb Jahren der Planung und Vorberei-
tung endlich so weit: Im Rahmen einer 
kleinen Feier wurde in der Stadtbibliothek 
Schwäbisch Gmünd die „Ostalb-Onleihe“ 
offiziell gestartet.

Unter www.ostalb-onleihe.de bieten jetzt 14 
bibliotheken aus der region ostwürttem-
berg ihren benutzern E-Medien zum down-
load an. damit reagieren sie auf die sich 
stark ändernden Mediennutzungsgewohn-
heiten – die Nutzung digitaler Medien in 
welcher form auch immer ist für viele in-

zwischen eine Selbstverständlichkeit. Wer 
bereits angemeldeter Nutzer mit einem gül-
tigen ausweis einer der teilnehmenden bi-
bliotheken ist, kann rund um die Uhr und 
ortsunabhängig auf die digitalen angebote 
des Verbundes zugreifen. die Zugangsdaten 
zum portal sind dabei dieselben, die beim 
Einloggen in den online-Katalog der jewei-
ligen bücherei abgefragt werden. Neben  
E-books sind auch E-audios (hörbücher), 
E-Magazines (Zeitschriften) und E-papers 
(Zeitungen) im angebot. die über 2.600 Me-
dien, mit denen der Verbund gestartet ist, 
können mittels kostenloser Software her-

untergeladen und dann entweder am pC 
oder auf mobilen Endgeräten wie E-book-
readern, tablet-pCs oder auch Smartpho-
nes gelesen bzw. gehört werden. auch eine 
onleihe-app für den bequemen Zugriff auf 
die portalseite mit Smartphones und tablets 
gibt es kostenlos. 

probleme bei der Nutzung der ostalb-on-
leihe werden allerdings Nutzer haben, die 
einen Kindle-E-book-reader von amazon 
zum digitalen lesen benutzen, weil amazon 
ein eigenes format benutzt. lediglich ein 
oder zwei Modell aus der Kindle-familie 
sind mit dem onleihe-angebot kompatibel, 
mit allen anderen funktioniert es nicht.

rUNd UM diE Uhr lESEVErGNüGEN

für die Nutzer des neuen angebots ergeben 
sich viele Vorteile: da das internet keine 
Öffnungszeiten kennt, ist man 
unabhängig von den Öffnungs-
zeiten der bibliotheken. Nach 
ablauf der leihfrist ist keine 
rückgabe erforderlich, es gibt da-
her auch keine Säumnisgebüh-
ren und Vormerkungen sind 
sogar kostenlos. Es fallen al-
so neben der jeweiligen Jah-
resgebühr keine weiteren Kosten 
an. Egal ob zu hause oder auf reisen: rund 
um die Uhr und mit wenigen Mausklicks 
kann man sich zukünftig neues lesefutter 
herunterladen. 

in einem unterscheidet sich die digitale 
ausleihe allerdings nicht von der konventi-
onellen: Wurde ein E-book bereits von ei-
nem anderen Nutzer heruntergeladen und 
steht nur ein Exemplar in der online-biblio-
thek zur Verfügung, muss man warten, bis 

dessen ausleihfrist abgelaufen ist.

ZahlEN, datEN, faKtEN

teilnehmer der „ostalb-onleihe“ sind die 
bibliotheken in aalen, abtsgmünd, böh-
menkirch, Ellwangen, Gerstetten, Giengen, 
heidenheim (Stadtbibliothek und berufs-
chulzentrum), herbrechtingen, lorch, 
oberkochen, Schwäbisch Gmünd, Sont-
heim an der brenz und Steinheim am al-
buch. die Einwohnerzahl der Kommunen, 
die dem Verbund angehören, beläuft sich 
auf über 285.000, die teilnehmenden biblio-
theken hatten im vergangenen Jahr zusam-
men fast 35.600 aktive leser. 

Nachdem die Nachfrage nach E-books bis-
her eher verhalten war, konnte in den letz-
ten zwei Jahren eine deutliche Steigerung 
verzeichnet werden. 2010 lag der anteil der 
E-books am Gesamtmarkt bei gerade ein-
mal 0,7 prozent, 2013 waren es 

bereits 3,9 prozent. laut ei-
ner aktuellen Studie von 
price Waterhouse Coopers 
wird der E-book-Marktan-

teil in drei Jahren bereits bei 
16 prozent liegen. 

auch auf Verlagsseite ist die an-
fängliche Skepsis längst in auf-
bruchsstimmung umgeschla-

gen: Mehr als die hälfte der 
Verlage haben mittlerweile E-books im pro-
gramm und weit über 50 prozent der Novi-
täten sind als E-book erhältlich. 

auch die verschiedenen E-book-reader 
werden immer komfortabler, leichter und 
günstiger – schon fast jeder zehnte deut-
sche besitzt bereits ein Gerät.

GrENZENloSES lESE- UNd hÖrVErGNüGEN Mit E-MEdiEN

Ostalb-Onleihe gestartet

Rathaus Haupteingang  
gesperrt

der haupteingang des rathauses wird  
von Montag, 21. Juli bis voraussichtlich 
Montag, 8. august 2014 komplett gesperrt 
sein. Grund hierfür sind renovierungs-
arbeiten an den Eingangstüren. Es wird 
gebeten in dieser Zeit den Westeingang 
als Zugang zum rathaus zu nutzen.

Die Stadt Aalen liefert ab sofort mit der neu-
en GeoAppAalen vielfältige Informationen 
auf mobile Geräte wie Handy und Tablet.

Wo ist die nächste bushaltestelle? ist das 
parkhaus noch frei? Wo ist die nächste öf-
fentliche toilette? diese und viele weitere 
fragen mit raumbezug können sich die 
bürger künftig kostenlos auf ihren mobilen 
Geräten unterwegs beantworten lassen.

die informationen des Geodatenportals der 
Stadt aalen, das bis zu 1000 besucher täg-
lich von ihrem festen Computer aus nutzen, 
können ab sofort auch von unterwegs abge-
rufen werden. Stefan overmann, leiter des 
Stadtmessungsamtes, hat die neue Ent-
wicklung am donnerstag, den 10. Juli 2014 

im ausschuss für technik, Umwelt und 
Stadtentwicklung der Öffentlichkeit vorge-
stellt. 

KartEN UNd iNforMatioNEN

die neue Geoappaalen funktioniert auf al-
len gängigen Smartphones und tablets und 
ist für apple- und androidgeräte kostenlos 
erhältlich. 

Nach dem herunterladen der app stehen 
verschiedenste Karten mit vielen inhalten 
zur Verfügung: Stadtplan, Katasterkarte, 
luftbilder und viele weitere informationen. 
So können zum beispiel bauwillige oder 
planungsbüros sich vor ort über Grund-
stückssituation, baulücken, den bebau-

ungsplan oder die bodenrichtwerte infor-
mieren, ohne extra ins rathaus zu gehen 
oder an Öffnungszeiten gebunden zu sein.
darüber hinaus kann man nach verschie-
denen themen sortieren und sich beispiels-
weise touristische informationen zuschal-
ten. Wo ist die nächste Gastronomie, 
übernachtungsmöglichkeit oder das 
nächste Museum? die informationen sind 
dann mit der homepage der Stadt verlinkt 
und inhalte können dann dort gelesen wer-
den.

SChadEN MEldEN GaNZ EiNfaCh

Ganz neu ist auch der Schadensmelder. 
hiermit können ganz einfach Schäden oder 
anregungen an die Stadtverwaltung ge-
schickt werden. Wenn beispielsweise ein 
Gully verstopft ist, kann der bürger den Gul-
ly fotografieren und mit einer kurzen Mel-
dung versehen an die Stadt schicken. durch 
die GpS-ortung des Smartphones erhalten 
dann die Mitarbeiter des bauhofes direkt die 
Meldung mit der genauen lage des ver-
stopften Gullys und können den Schaden 
zeitnah beheben, ohne lange die Schadstel-
le suchen zu müssen.

das Geodatenportal nun als app für Smart-
phones und tablets anzubieten, ist ein wei-
terer baustein zur Öffnung und Moderni-
sierung der Verwaltung“ so 
oberbürgermeister thilo rentschler. die 
app wird künftig weiterentwickelt und wei-
tere themen und inhalte als mobile anwen-
dung sind beim Stadtmessungsamt schon 
in der Entwicklung.

Neue GeoAppAalen bringt die 
Stadt aufs Handy und Tablet

Sie testen schon: v.l.n.r Joachim Ebert (Stadtmessungamt), Stefan overmann (amtsleiter des Stadt-

messungsamtes), Erste bürgermeisterin Jutta heim-Wenzler und oberbürgermeiser thilo rentschler.

Sommerkonzert - Vorstufenorchester der 
Jugendkapelle Aalen.
Samstag, 19. Juli | 18 Uhr | Stadthalle aalen

Vorspiel - Es musizieren Schülerinnen und 
Schüler der Klassen von francesca tortora 
und patricia Messana.
Sonntag, 22. Juli 2014 | 11 Uhr | herbert-be-
cker-Saal

Vorspiel - Es musizieren Schülerinnen und 
Schüler der trompeten-Klasse von timo 
Gneipelt und Stefan Spielmannleitner
Mittwoch, 23. Juli 2014 | 18.30 Uhr | herbert-
becker-Saal

MuSIkScHule

Neufassung der  
Hauptsatzung

Die Organisation der kommunalpolitik ist 
aufgrund der vielfältigen und komplexen 
Themenstellung wichtiger denn je. Aus 
diesem Grund wurde zu Beginn des Jahres 
eine aus allen Fraktionen bestehende kom-
mission zur Prüfung der Hauptsatzung ge-
bildet mit dem Ziel die Zusammenarbeit 
von Politik und Verwaltung zu verbessern. 
Denn den Mitgliedern des Gemeinderats ist 
eine große Verantwortung auferlegt. Die 
Wirkung ihrer entscheidungen und Aktivi-
täten muss in vielen Fällen weit über die 
Amtsperiode hinaus bedacht werden.

das Ergebnis dieser arbeitsgruppe ist nach 
der beschlussfassung des Gemeinderats am 
15.07.2014 ab Seite 4 der Stadtinfo veröffent-
licht und tritt am tag nach der öffentlichen 
bekanntmachung in Kraft. damit werden 
zwei zentrale Änderungen als Grundlage für 
den neuen Gemeinderat umgesetzt:

die anzahl der beschließenden ausschüsse 
wird von zwei auf drei erhöht. Mit dem Kul-
tur-, bildung- und finanzausschuss, dem 
technischen ausschuss und dem aus-
schuss für Umwelt und Stadtentwicklung 
soll eine sachgerechte und effektive bera-
tung ermöglicht werden. Zudem wird die 
anzahl der Mitglieder von 29 auf 19 redu-
ziert.

Gleichzeitig werden die Wertgrenzen er-
höht, um den ortschaften mehr Kompeten-
zen zu ermöglichen und insbesondere die 
Umsetzung in bausachen zu erleichtern.

das Zusammenspiel des Gemeinderats mit 
der Verwaltung und dem oberbürgermeis-
ter ist von grundlegender bedeutung und in 
der hauptsatzung geregelt. Nur gemein-
sam, auf basis von gegenseitigem Vertrau-
en und respekt sowie durch qualifizierte 
information und Kommunikation ist eine 
gedeihliche arbeit für die Stadt sinnvoll und 
möglich.

ihr ansprechpartner für 
die Zustellung: 
telefon: 07361 5705-0

hotliNE



    Mittwoch, 16. Juli 2014 | ausgabe Nr. 29 | Seite 2                                                                                  

amtsblatt der Stadt aalen

Herausgeber
aalen - presse- und informationsamt
Marktplatz 30
73430 aalen
telefon: (07361) 52-1142
telefax: (07361) 52-1902
E-Mail: presseamt@aalen.de

Verantwortlich für den Inhalt
oberbürgermeister thilo rentschler
und pressesprecherin Karin haisch

Druck
druckhaus Ulm oberschwaben Gmbh & 
Co., 89079 Ulm, Siemensstraße 10

erscheint wöchentlich mittwochs

iMprESSUM

Öffentliche Auslegung nach § 3 Absatz 2 
BauGB, § 13 bzw. 13 a BauGB der 1. Neufas-
sung des Bebauungsplanentwurfes „um-
gestaltung Südkreisel – Änderung Bebau-
ungsplan Nr. 71-03/1 (‚Ortsmitte 
Wasseralfingen’)“ im Planbereich 71-04 in 

Aalen-Wasseralfingen, Plan Nr. 71-03/5 
vom 6. Mai 2014 (Stadtplanungsamt Aalen 
/ Stadtmessungsamt Aalen) und Begrün-
dung vom 6. Mai 2014 (Stadtplanungsamt 
Aalen) und der Satzung über örtliche Bau-
vorschriften für das Bebauungsplangebiet, 
Plan Nr. 71-03/5 

der Gemeinderat der Stadt aalen hat in sei-
ner Sitzung am 26. Juni 2014 die Neufas-
sung der Entwürfe des oben genannten be-
bauungsplanes sowie der Satzung über 
örtliche bauvorschriften für das bebau-
ungsplangebiet, plan Nr. 71-03/5 gebilligt.

das plangebiet überlagert teilweise den be-
stehenden bebauungsplan „ortsmitte Was-
seralfingen im bereich zwischen der Wil-
helmstraße, annastraße, abtsgmünder 
Straße und dem friedhof im Westen sowie 
der bahnlinie im osten“, plan Nr. 71-03/1 
(rechts-verbindlich seit 04.11.1993). die 
plangebietsgröße des bestehenden bebau-
ungsplans „ortsmitte Wasseralfingen“ be-
trägt ca. 26 ha. die abgrenzung des bebau-
ungsplangebietes „Umgestaltung Südkreisel 
– Änderung bebauungsplan Nr. 71-03/1 

(„ortsmitte Wasseralfingen“)“, weist eine 
Größe von ca. 4,17 ha auf.

Es wird durch folgende flurstücke begrenzt, 
bzw. teilweise werden folgende flurstücke 
angeschnitten:
Im Norden durch die flst. 654/4, 553, 538/2, 
538/3, 538/7, 538/1, 1693, 537/1, 526, 1648, 
103/5;
Im Westen durch die flst. 101, 101/8, 101/13;
Im Süden durch die flst. 623, 550, 624, 624/1, 
550/1, 101, 544, 552, 551, 103/5;
Im Osten durch das flst. 550/1, 550, 1648, 
580, 462/3, 462/5.
 
die genaue abgrenzung des plangebietes 
ist aus dem ausgelegten bebauungsplan-
entwurf ersichtlich.

Ziel der Planung ist es, durch Verbesserung 
der Verkehrsverhältnisse die örtliche Wirt-
schaftsstruktur zu stärken. Gleichzeitig sind 
damit auch Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Stadtgestaltung an einer wichtigen 
Stadteinfahrt gegeben. Weiterhin regelt der 
bebauungsplan u.a. die themen „Einzel-
handel“ und „Vergnügungsstätten“. Mit dem 
geplanten bebauungsplan „Umgestaltung 
Südkreisel“ sollen die Grundlagen bzw. das 
planungsrecht dafür geschaffen werden.

durch diesen bebauungsplan (plan Nr. 71-
03/5) sollen folgende bebauungspläne auf-
gehoben werden, soweit diese vom Gel-
tungsbereich des bebauungsplanes plan Nr. 
71-03/5 überlagert werden:
* teilweise der bebauungsplan „ortsmitte  
 Wasseralfingen im bereich zwischen der  
 Wilhelmstraße, annastraße, abtsgmün- 
 der Straße und dem friedhof im Westen  
 sowie der bahnlinie im osten“, plan Nr.  
 71-03/1, rechtsverbindlich seit 4. Novem- 
 ber 1993, sowie 
* der aufstellungsbeschluss des am 25. Juli  
 1996 aufgestellten bebauungsplans  
 „Änderung planungsrechtlicher festset- 
 zungen bezüglich der festgesetzten  
 Gewerbegebiete und gegliederten Gewer- 
 begebiete im bebauungsplan Nr. 71-03/1  
 ("ortsmitte Wasseralfingen"), plan Nr.  
 71-03/2.

der bebauungsplan dient der innenent-
wicklung des Stadtbezirks Wasseralfingen 
und wird daher im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 a bauGb und § 13a bauGb ohne 
Umweltprüfung durchgeführt.

die Neufassung des bebauungsplanent-
wurfes mit textteil und der Entwurf der Sat-
zung über örtliche bauvorschriften, die be-
gr ündung sowie wesentl iche 
umweltbezogene Stellungnahmen sind in 
der Zeit vom 28. Juli 2014 bis 11. August 
2014, je einschließlich, im rathaus in 73430 
aalen, Marktplatz 30, auf dem flur des 5. 
obergeschosses beim Stadtplanungsamt 

(an der Wand gegenüber dem Zimmer 509) 
während der üblichen dienststunden öf-
fentlich zu jedermanns Einsichtnahme aus-
gelegt.

die Öffnungszeiten des rathauses sind von 
Montag bis donnerstag 8.30 bis 11.45 Uhr, 
Montag bis Mittwoch 14 bis 16 Uhr, don-
nerstag 15 bis 18 Uhr, freitag 8.30 bis 12 Uhr. 
außerhalb dieser Zeiten können andere ter-
mine vereinbart wer-den, telefon: 07361 52 
1511 oder per E-Mail stadtplanungsamt@aa-
len.de. auskünfte werden ebenfalls im 
Stadtplanungsamt gegeben.

Zur gleichen Zeit können die Unterlagen 
auch beim bezirksamt in aalen-Wasseral-
fingen eingesehen werden. die Öffnungs-
zeiten sind: Montag: 8.30 bis 11.45 Uhr und 
14 bis 16 Uhr; dienstag: 8.30 bis 11.45 Uhr; 
Mittwoch: 8.30 bis 11.45  Uhr; donnerstag: 
8.30 bis  11.45 Uhr und 15 bis 18 Uhr; freitag: 
8.30 bis 12 Uhr.
außerhalb der dienstzeiten können termi-
ne zur Einsichtnahme vereinbart werden 
unter telefon: 07361 9791-0. 

als informationsgrundlage sind die plan-
entwürfe parallel auch im internet unter 
www.aalen.de > bürgerservice > bürgerbe-
teiligung > bebauungspläne oder über die 
adresse „www.aalen.de/planungsbeteili-
gung abrufbar.
Es wird darauf hingewiesen, dass die förm-
liche auslegung im Sinne des § 3 abs. 2 
bauGb nur im Stadtplanungsamt vorge-
nommen wird. auskünfte werden dort ge-
geben.

Stellungnahmen können während der Aus-
legungsfrist nur zu den geänderten und er-
gänzten Teilen schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Stadtplanungsamt aalen, 
Marktplatz 30, 73430 aalen und beim be-
zirksamt Wasseralfingen, Stefansplatz 3, 
73433 aalen-Wasseralfingen abgegeben 
werden. Es wird gebeten die volle anschrift 
anzugeben. Stellungnahmen können wäh-
rend der auslegungsfrist auch über das im 
o.g. link "planungsbeteiligung" eingerich-
tete Kontaktformular abgegeben werden.

Folgende Änderungen des Bebauungspla-
nes sind Gegenstand der erneuten Ausle-
gung, zu denen Stellungnahmen möglich 
sind:

* die anregung diskotheken und tanzlo- 
 kale im bereich des Gewerbegebietes  
 zuzulassen wurde berücksichtigt (vgl.  
 textl. festsetzung a. Ziff. 1.2). damit  
 besteht z.b. die Möglichkeit in der ehema- 
 ligen diskothek „tenne“ (Schlegelstraße 1)  
 wieder eine diskothek zu eröffnen. (Spiel- 
 hallen, Wettbüros und sexbezogene  
 Vergnügungsstätten sind im gesamten  
 Gewerbegebiet nicht zulässig).

* bordelle und bordellartige betriebe sind  
 im gesamten plangebiet nicht zulässig  
 (vgl. textl. festsetzung a. Ziff. 1.1).
* Nahversorgungsrelevante branchen sind  
 aufgrund der Nähe zu bestehenden  
 Misch- und Wohngebieten zulässig (vgl.  
 anl. b, Kap. „Einzelhandelsnutzungen“)
* auf dem flst. 543/1 und dem südlich an- 
 grenzenden flst. 543/7 wurde die  
 baugrenze um 2,00 m nach Westen  
 geschoben. dadurch beträgt der abstand  
 der baugrenze vom öffentlichen Straßen- 
 raum nicht mehr 3,00 m sondern 1 m (vgl.  
 anl. a. anregung Einwender 2).
* die altablagerung „aa Jossstraße“ wurde  
 im bebauungsplan gekennzeichnet (vgl.  
 textl. festsetzungen a. Ziff. 14).
* die bereits realisierten baumpflanzungen  
 wurden mit einem Erhaltungsgebot  
 gesichert.

Es werden informationen zu folgenden um-
weltrelevanten aspekten ausgelegt:
* Umweltinformationen aus verfügbaren  
 Stellungnahmen der behörden und  
 träger öffentlicher belange:
* landesverband für Körper- und Mehr- 
 fachbehinderte zum Schutzgut Mensch  
 und zur berücksichtigung der besonde- 
 ren bedürfnisse behinderter Menschen
* adfC zu den anforderungen des radver- 
 kehrs
* landratsamt ostalbkreis zu den themen  
 altlasten, bodenschutz, Naturschutz
* aNo zum thema ortsbild, Stadtgestalt

Stellungnahmen, die im Verfahren der Öf-
fentlichkeits- und behördenbeteiligung 
nicht rechtzeitig abgegeben worden sind, 
können bei der beschlussfassung über den 
bauleitplan unberücksichtigt bleiben, so-
fern die Gemeinde deren inhalt nicht kann-
te und nicht hätte kennen müssen (§ 4 a abs. 
6 bauGb). außerdem darf der inhalt der be-
troffenen Stellungnahmen nicht für die 
rechtmäßigkeit des bebauungsplanes von 
bedeutung sein. über die Stellungnahmen 
entscheidet der Gemeinderat in öffentli-
cher Sitzung.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein an-
trag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsord-
nung unzulässig ist, soweit mit ihm Ein-
wendungen geltend gemacht werden, die 
vom antragsteller im rahmen der ausle-
gung nicht oder verspätet geltend gemacht 
wurden, aber hätten geltend gemacht wer-
den können. 

aalen, 9. Juli 2014
bürgermeisteramt aalen

gez.

rentschler

oberbürgermeister

Bebauungsplan
Satzung über örtliche bauvorschriften / 2. öffentliche auslegung
Umgestaltung Südkreisel in der ortsmitte Wasseralfingen

ÖffENtliChE bEKaNNtMaChUNG

Zu VeRScHeNkeN

Röhrenfernseher „Grundig“ mit fernbe-
dienung, telefon: 07361 42617;
Filzteppich, benutzt, zum auslegen von 
hallen etc., telefon: 0157 73857169;
Stepper (heimtrainer) „Kettler“, telefon: 

07361 31244;
Farbfernseher „Sony triniton“; diverse 
Steinkrüge telefon: 0152 28926841. 

Wenn auch Sie etwas zu verschenken ha-

ben, dann richten Sie ihr angebot bis frei-
tag, 10 Uhr an die Stadtverwaltung aalen, 
über www.aalen.de, rubrik „aalen“ oder 
per telefon: 07361 52-1121.

Manfred Grimminger und Simon Grim-
minger haben im Ausschuss für umwelt 
und Technik die Pläne für den Neubau der 
Werkstatt junger Forscher der Hochschule 
Aalen vorgestellt. Der Bauantrag wurde im 
April eingereicht, im Frühjahr 2015 soll mit 
dem Bau begonnen werden. Die Finanzie-
rung erfolgt über die Dr.-Albert-Grimmin-
ger-Stiftung und die karl-und-Auguste-
keßler-Stiftung.
oberbürgermeister thilo rentschler be-

dankte sich für das großartige, langjährige 
Engagement. Explorhino sei ein ganz be-
sonderes projekt, das ausstrahlungskraft in 
die ganze region habe und ein anzie-
hungspunkt für Kinder und Jugendliche 
sein werde. Manfred Grimminger betonte, 
dass es für die heutige Gesellschaft elemen-
tar wichtig sei, junge Menschen für Natur-
wissenschaft und technik zu begeistern. 
dies sei Kernzweck der nach seinem Vater 
benannten Stiftung. im Jahr 2013 wurden 

rund 8.500 teilnehmer an aktionen und 
Veranstaltungen gezählt, darunter besuche 
von 50 Schulklassen und 58 angebotene fe-
rienprogramm-Kurse. Mit dem Neubau 
könne explorhino zur plattform für die gan-
ze region werden.
das dreigeschossige Gebäude wird an der 
Ecke beethoven- und Silcherstraße gebaut, 
gegenüber der Mensa der hochschule. Es 
soll sich an die umliegenden hochschul-
bauten anpassen. das Grundstück hatte die 
Stiftung im Jahre 2012 von der Stadt aalen 
gekauft, die den Erlös von 1,2 Mio. Euro als 
städtischen beitrag in die Stiftung einge-
bracht hatte. das Gebäude soll im östlichen 
Eingangsbereich eine lichtinstallation er-
halten, die einladend wirkt und die Men-
schen förmlich in das Gebäude hineinzieht. 
auf der Westseite ist eine terrasse geplant 
als aufenthaltsbereich, ausstellungsebene 
und für Experimente im freien.

die ausschreibung der bauarbeiten solle im 
herbst er-folgen. Nach einer bauzeit von 
rund eineinhalb Jahren soll das Gebäude ab 
Sommer oder herbst 2016 für Kinder und 
Jugendliche von drei bis 18 Jahren zur Ver-
fügung stehen. diese können dort experi-
mentieren und sich mit themen aus Natur-
w issen sc h a f t  u nd tec h n i k 
auseinandersetzen. der bau erfolgt nach 
den plänen des architekturbüros aV 1 aus 
Kaiserslautern, deren Entwurf in einem 
2013 ausgeschriebenen architektenwettbe-
werb hervorging.

explorhino-Neubau ab 2015

Zur Finissage der Ausstellung „100 Jahre 
Schubart-Gymnasium. kunst von ehema-
ligen lehrerinnen und lehrer und Schüle-
rinnen und Schüler“ werden am Sonntag, 
20. Juli 2014 ab 14 uhr im kleinen Sitzungs-
saal des Rathauses Aalen Filme über und 
von Monsignore Sieger köder gezeigt.

als ehemaliger Kunstpädagoge des Schu-
bart-Gymnasiums war Sieger Köder für 
zahlreiche Schüler ein wichtiger impulsge-
ber für ihren späteren berufs- und lebens-
weg. der Mensch und Künstler Sieger Köder 
steht auch im 90minütigen dokumentar-

film von Gerhard Stahl “Sieger Köder. Ein 
pfarrer, der malen kann.” im Mittelpunkt. 
Es kommen Weggefährten, Kameraden, 
freunde und helfer zu Wort – und natürlich 
Sieger Köder höchstpersönlich. 

anschließend werden drei original-filme 
des Künstler-pfarrers, die in den 1950er Jah-
ren entstanden sind, gezeigt: „Schreiben 
Schrieb Geschrieben“, „Krampf um troja“ 
und  „das Wunder von aalen“. 

Einlass ist ab 14 Uhr durch die rathausgale-
rie und der Eintritt ist frei.

Filme von und mit Sieger köder 

„ein Sommernachtstraum“ von William 
Shakespeare. Freilichtaufführung.
Mittwoch, 16. Juli 2014 | 20.30 Uhr | Schloss 
Wasseralfingen

„ein Sommernachtstraum“ von William 
Shakespeare. Freilichtaufführung
donnerstag, 17. Juli 2014 | 20.30 Uhr | 
Schloss Wasseralfingen

„Der goldene Drache“ von Roland Schim-
melpfennig. Spielclub 48+
freitag, 18. Juli 2014 | 20 Uhr | Wi.Z

„ein Sommernachtstraum“ von William 
Shakespeare. Freilichtaufführung
freitag, 18. Juli 2014 | 20.30 Uhr | Schloss 
Wasseralfingen

Zum letzten Mal:  
„Momo“ von Michael ende. Ab 6 Jahren
Spielclub I
Samstag, 19. Juli 2014 | 18 Uhr | altes rat-
haus

„ein Sommernachtstraum“ von William 
Shakespeare. Freilichtaufführung
Samstag, 19. Juli 2014 | 20.30 Uhr | Schloss 
Wasseralfingen

Zum letzten Mal: 
„Yolo! Du lebst nur einmal“. Stückentwick-
lung ab 12 Jahren. Spielclub II.
an den 25. ostalb-Spiel & theatertage
Sonntag, 20. Juli | 19 Uhr | altes rathaus

Zum letzten Mal: 
„Der goldene Drache“ von Roland Schim-
melpfennig. Spielclub 48+
Sonntag, 20. Juli 2014 | 19 Uhr | Wi.Z

„ein Sommernachtstraum“ von William 
Shakespeare. Freilichtaufführung
Sonntag, 20. Juli 2014 | 20.30 Uhr | Schloss 
Wasseralfingen

„ein Sommernachtstraum“ von William 
Shakespeare. Freilichtaufführung
Mittwoch, 23. Juli 2014 | 20.30 Uhr | 
Schloss Wasseralfingen
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amtsblatt der Stadt aalen

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung 
für Baden-Württemberg (GemO) hat der 
Gemeinderat der Stadt Aalen mit der Mehr-
heit der Stimmen aller Mitglieder in seiner 
Sitzung am 15. Juli 2014 folgende Haupt-
satzung beschlossen:

Inhaltsübersicht
I. Verfassung
§ 1 art der Verfassung
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anlage: Zuständigkeitsverzeichnis

I. Verfassung
§ 1 Art der Verfassung
(1) Verwaltungsorgane der Stadt sind der 
Gemeinderat und die oberbürgermeisterin 
oder der oberbürgermeister (Gemeinde-
ratsverfassung, § 23 Gemo).
(2) Verwaltungsorgane sind in den ort-
schaften auch der ortschaftsrat und die 
ortsvorsteherin oder der ortsvorsteher.

§ 2 Wahlgebiet für den Gemeinderat; un-
echte Teilortswahl
(1) Wahlgebiet für den Gemeinderat ist das 
gesamte Stadtgebiet (§ 27 abs. 1 Gemo).
(2) die Sitze im Gemeinderat werden mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Wohnbe-
zirke wie folgt besetzt:

aalen 16 Sitze
dewangen   2 Sitze
Ebnat   2 Sitze
fachsenfeld   2 Sitze
hofen   2 Sitze
Unterkochen   3 Sitze
Unterrombach   5 Sitze
Waldhausen   2 Sitze
Wasseralfingen   7 Sitze

(3) die Wohnbezirke umfassen:
Aalen die frühere Stadt aalen mit ausnah-
me der Gebietsteile, die durch folgende li-
nie begrenzt werden:
* bahnlinie von der westlichen Markungs- 
 grenze bis bohnensträßle, 
* bohnensträßle von der bahnlinie bis zum  
 Sauerbach, 
* Sauerbach vom bohnensträßle bis zum  
 feldweg 2235/14 und 
* feldweg 2235/14 zwischen Sauerbach  
 und Weilerstraße.
Dewangen die Gebietsteile der früheren 
Gemeinde dewangen,
ebnat die Gebietsteile der früheren Gemein-
de Ebnat,
Fachsenfeld die Gebietsteile der früheren 
Gemeinde fachsenfeld,
Hofen die Gebietsteile der früheren Ge-
meinde hofen,
unterkochen die Gebietsteile der früheren 
Gemeinde Unterkochen,
unterrombach die Gebietsteile der früheren 
Gemeinde Unterrombach einschl. der mit 
hofherrnweiler zusammengewachsenen 
Gebietsteile der früheren Stadt aalen, die 
außerhalb der beim Wohnbezirk aalen be-
schriebenen linie liegen,
Waldhausen die Gebietsteile der früheren 
Gemeinde Waldhausen,
Wasseralfingen die Gebietsteile der frühe-
ren Stadt Wasseralfingen mit ausnahme der 
Gebietsteile der früheren Gemeinde hofen.

II. Zusammensetzung der 
     Organe der Stadt
§ 3 Gemeinderat
(1) der Gemeinderat besteht aus der oder 
dem Vorsitzenden und 41 ehrenamtlichen 
Mitgliedern, welche die bezeichnung 
„Stadträtin“ oder „Stadtrat“ führen (§ 25 Ge-
mo).
(2) die Zahl der ehrenamtlichen Mitglieder 
kann sich nach § 25 abs. 2 Satz 3 Gemo er-
höhen.

§ 4 Ältestenrat
Zur beratung der oberbürgermeisterin oder 
des oberbürgermeisters in fragen der ta-
gesordnung und des Gangs der Verhand-
lungen des Gemeinderats wird ein Ältesten-
rat gebildet. die Zusammensetzung des 
Ältestenrats wird in der Geschäftsordnung 
des Gemeinderats geregelt.

§ 5 Beschließende Ausschüsse
(1) auf Grund des § 39 abs. 1 Gemo werden  
 gebildet:
 a) Kultur-, bildungs- und finanzaus- 
  schuss (Kbfa),
 b) technischer ausschuss (ta), der zu- 
  gleich aufgrund gesetzlicher bestim- 
  mungen und mit besonderen  
  regelungen folgende aufgaben wahr- 
  nimmt:
  * betriebsausschuss für den Eigenbe- 
   trieb Stadtwerke aalen abwasser- 
   entsorgung und
  * ständiger Umlegungsausschuss  
   sowie
 c) ausschuss für Umwelt und Stadtent- 
  wicklung (aUSt).
(2) den ausschüssen gehören die oberbür-
germeisterin oder der oberbürgermeister 
oder im Vertretungsfall eine beigeordnete 
oder ein beigeordneter oder eine Stellver-
treterin oder ein Stellvertreter nach § 49 abs. 
1 Satz 3 Gemo, die den Vorsitz führen, und 
19 Mitglieder des Gemeinderats an.
(3) für die gemeinderätlichen Mitglieder der 
ausschüsse werden stellvertretende Mit-
glieder bestellt.
(4) dem technischen ausschuss in seiner 
Eigenschaft als Umlegungsausschuss ge-
hören zusätzlich folgende beratende Sach-
verständige an:
 a) die leiterin oder der leiter des Stadt- 
  planungsamts,
 b) die leiterin oder der leiter des Stadt- 
  messungsamts und
 c) die leiterin oder der leiter des bau-  
  und liegenschaftsamts.
für die genannten personen erfolgt die 
Stellvertretung durch das amt. in seiner Ei-
genschaft als Umlegungsausschuss tagt der 
technische ausschuss nicht öffentlich.

§ 6 Beratende Ausschüsse
(1) Zur Vorberatung von Verhandlungsge-
genständen des Gemeinderats oder der be-
schließen-den ausschüsse können bera-
tende ausschüsse aus Mitgliedern des 
Gemeinderats gebildet werden. Sachkundi-
ge Einwohnerinnen und Einwohner kön-
nen widerruflich als Mitglieder berufen 
werden, ihre Zahl darf die der Stadträtinnen 
und Stadträte in den einzelnen ausschüs-
sen nicht erreichen.
(2) über bildung, aufgaben, Zusammenset-
zung und amtsdauer beschließt der Ge-
meinderat nach Vorberatung durch den zu-
ständigen ausschuss.
 
III. einrichtung von Ortschaften 
und Zusammensetzung der Ort-
schaftsräte
§ 7 einrichtung von Ortschaften
im interesse einer eigenverantwortlichen 
bürgerschaftlichen Verwaltung werden 
nach § 68 Gemo folgende ortschaften ein-
gerichtet:
1. aalen-dewangen, 
2. aalen-Ebnat, 
3. aalen-fachsenfeld, 
4. aalen-hofen, 
5. aalen-Unterkochen, 
6. aalen-Waldhausen, 
7. aalen-Wasseralfingen.

§ 8 Zusammensetzung der Ortschaftsräte
(1) in den in § 7 aufgeführten ortschaften 
wird jeweils ein ortschaftsrat nach § 68 Ge-
mo gebildet.

(2) der ortschaftsrat besteht in
aalen-dewangen aus 12,
aalen-Ebnat aus  12,
aalen-fachsenfeld aus 12,
aalen-hofen aus  10,
aalen-Unterkochen aus 14,
aalen-Waldhausen aus 12,
aalen-Wasseralfingen aus 18

Mitgliedern (ortschaftsrätinnen und ort-
schaftsräten). Es gilt mit ausnahme von aa-
len-Waldhausen nach § 25 Gemo i. V. m. § 72 

Gemo jeweils die Sitzzahl der nächst nied-
rigeren Gemeindegrößengruppe. Mit aus-
nahme der ortschaften aalen-fachsenfeld, 
aalen-hofen und aalen-Unterkochen kann 
sich die Zahl der Mitglieder nach § 69 abs. 2 
Satz 2 i. V. m. § 25 abs. 2 Satz 3 Gemo erhö-
hen.

(3) der ortschaftsrat setzt sich zusammen

in Aalen-Dewangen aus:
9 Vertreterinnen und Vertretern der Stadt- 
 teile dewangen, degenhof, rotsold und 
 tannenhof;
2 Vertreterinnen und Vertretern der Stadt- 
 teile reichenbach, aushof, bronnen- 
 häusle, dreherhof, faulherrnhof, freu- 
 denhöfle, Gobühl, Großdölzerhof, hüt- 
 tenhöfe, Kleindölzerhof, Kohlhöfle,  
 lusthof, Neuhof, rauburr, riegelhof, 
 Schultheißenhöfle und Streithöfle und
1 Vertreterin oder Vertreter der Stadtteile 
 rodamsdörfle, bubenrain, haldenhaus,  
 langenhalde, Schafhof, bernhardsdorf  
 und trübenreute;
in Aalen-ebnat aus:
10 Vertreterinnen und Vertretern des Stadt- 
 teils Ebnat,
1 Vertreterin oder Vertreter des Stadtteils  
 affalterwang und
1 Vertreterin oder Vertreter der Stadtteile  
 Niesitz und diepertsbuch;
in Aalen-Waldhausen aus:
8 Vertreterinnen und Vertretern des Stadt- 
 teils Waldhausen,
1 Vertreterin oder Vertreter der Stadtteile  
 arlesberg und bernlohe,
1 Vertreterin oder Vertreter des Stadtteils  
 beuren,
1 Vertreterin oder Vertreter der Stadtteile  
 brastelburg, Geiselwang, hohenberg  
 und Neubau und
1 Vertreterin oder Vertreter des Stadtteils  
 Simmisweiler;
in Aalen-Wasseralfingen aus:
17 Vertreterinnen und Vertretern der Stadt- 
 teile Wasseralfingen, Erzhäusle, röten- 
 berg, röthardt, Salchenhof und Weiden- 
 feld,
1 Vertreterin oder Vertreter der Stadtteile  
 affalterried, brausenried, heisenberg,  
 Mäderhof, onatsfeld und treppach.

bei wesentlicher Veränderung der örtlichen 
Verhältnisse und des bevölkerungsanteils 
in den einzelnen Stadtbezirken kann nach 
vorheriger anhörung des ortschaftsrats die 
auf die einzelnen Stadtteile entfallende Zahl 
der Vertreterinnen und Vertreter geändert 
werden.
 
IV. Zuständigkeit
§ 9 Zuständigkeit des Gemeinderats
(1) der Gemeinderat legt die Grundsätze für 
die Verwaltung der Stadt fest und entschei-
det über alle angelegenheiten, soweit nicht 
die oberbürgermeisterin oder der oberbür-
germeister kraft Gesetzes zuständig ist oder 
der Gemeinderat bestimmte angelegenhei-
ten den ausschüssen, einem ortschaftsrat 
oder der oberbürgermeisterin oder dem 
oberbürgermeister übertragen hat.
(2) der Gemeinderat überwacht die ausfüh-
rung seiner beschlüsse und sorgt beim auf-
treten von Missständen in der Stadtverwal-
tung für deren beseitigung durch die 
oberbürgermeisterin oder den oberbürger-
meister (§ 24 Gemo).
(3) der Gemeinderat ist für alle aufgaben 
zuständig, die sich aus dem als anlage bei-
liegenden Zuständigkeitsverzeichnis erge-
ben.
(4) dem Gemeinderat bleiben alle aufgaben, 
die kraft Gesetzes nicht weiter übertragen 
werden können, und aufgaben von beson-
derer bedeutung (unter anderem planungs-
konzepte der Stadtentwicklung sowie pla-
nungen von öffentlichen Gebäuden und 
Einrichtungen) vorbehalten, hierzu gehö-
ren insbesondere

1. die bestellung von Mitgliedern und  
 ihre Stellvertretung in ausschüssen des  
 Gemeinderats sowie die Entsendung  
 von Vertreterinnen und Vertretern in  
 die organe von öffentlich-rechtlichen  
 Körperschaften und von wirtschaftli- 
 chen Unternehmen, bei denen die Stadt  
 Mitglied oder an denen sie beteiligt ist,  
 soweit nicht der oberbürgermeisterin  
 als gesetzliche Vertreterin oder dem  
 oberbürgermeister als gesetzlicher Ver- 
 treter der Stadt die Vertretungsbefugnis  
 zusteht, die bestellung der beigeordne- 
 ten, der Stellvertreterinnen und Stellver- 
 treter nach § 49 abs. 1 Satz 3 Gemo so- 
 wie die Wahl der ortsvorsteherinnen  
 und ortsvorsteher und deren Stellver- 
 tretungen,
2. feststellung von hinderungsgründen  
 für den Eintritt in den Gemeinderat und  
 von Gründen für das ausscheiden von 
 Mitgliedern des Gemeinderats vor ab- 
 lauf der amtszeit (§§ 29 und 31 Gemo), 
3. Erlass und Änderung der Geschäftsord 

 nung für den Gemeinderat (§ 36 abs. 2  
 Gemo), 
4. bestellung von bürgerinnen und bür- 
 gern zu dauernder ehrenamtlicher  
 tätigkeit und die Zurücknahme der 
 bestellung (§ 15 abs. 2 Gemo), 
5. übernahme freiwilliger aufgaben (§ 39  
 abs. 2 Gemo), 
6. Erlass von Satzungen, anstaltsordnun- 
 gen und ähnlichen örtlichen Vorschrif 
 ten, 
7. Zustimmung zu polizeiverordnungen  
 nach § 15 des polizeigesetzes, 
8. Änderung des Stadtgebiets (§ 39 abs. 2  
 Gemo) sowie Grenzregelungen, 
9. aufstellung von bauleitplänen, durch- 
 führung von planfeststellungsverfah- 
 ren, beteiligung an Verfahren anderer  
 rechtsträger, anordnung von Umle- 
 gungen, Verhängung der Verände- 
 rungssperre, 
10. benennung der dem öffentlichen Ver- 
 kehr dienenden Straßen, plätze, brü- 
 cken, der städtischen öffentlichen  
 Gebäude und Einrichtungen (§ 5 abs. 4  
 Gemo), 
11. Entscheidung über die durchführung  
 eines bürgerentscheids oder die Zuläs- 
 sigkeit eines bürgerbegehrens, Zuläs- 
 sigkeit eines bürgerantrags, Zulässigkeit  
 eines antrags auf durchführung einer  
 bürgerversammlung (§§ 20 a, 20 b, 21, 39  
 abs. 2 Gemo), 
12. Verleihung und Entzug des Ehrenbür- 
 gerrechts (§ 39 abs. 2 Gemo), 
13. regelung der allgemeinen rechtsver- 
 hältnisse der bediensteten der Stadt (§ 39  
 abs. 2 Gemo), 
14. übertragung von aufgaben auf die  
 oberbürgermeisterin oder den ober- 
 bürgermeister (§ 39 abs. 2 Gemo), 
15. Zustimmung zur abgrenzung der  
 Geschäftskreise der beigeordneten (§ 39  
 abs. 2 Gemo), 
16. Errichtung, wesentliche Erweiterung  
 und aufhebung von öffentlichen Ein- 
 richtungen und wirtschaftlichen  
 Unternehmen sowie die beteiligung an 
 solchen (§ 39 abs. 2 Gemo), 
17. Umwandlung der rechtsform von wirt- 
 schaftlichen Unternehmen der Stadt  
 und von solchen, an denen die Stadt  
 beteiligt ist (§ 39 abs. 2 Gemo), 
18. Erlass der haushaltssatzung und der  
 Nachtragssatzungen, die feststellung 
 der Jahresrechnung, die Wirtschafts- 
 pläne und die feststellung des Jahres- 
 abschlusses von Son-dervermögen (§ 39  
 abs. 2 Gemo), 
19. allgemeine festsetzung von abgaben  
 und tarifen (§ 39 abs. 2 Gemo), 
20. beschlussfassung über den beitritt zu  
 Zweckverbänden und planungsverbän- 
 den und austritt aus diesen (§ 39 abs. 2  
 Gemo), 
21. übertragung von aufgaben auf das  
 rechnungsprüfungsamt (§ 39 abs. 2  
 Gemo), 
22. aufhebung und Änderung von Stiftun- 
 gen (§ 101 Gemo),
23. auferlegung eines ordnungsgeldes (§ 16  
 abs. 3 Gemo), 
24. Enteignungen und enteignungsgleiche  
 Eingriffe,
25. Entscheidungen über die ausübung  
 oder Nichtausübung eines bestehenden  
 Vor-, an- oder Wiederkaufrechts und
26. Erteilung von Weisungen an die Vertre- 
 terin und den Vertreter in der Gesell- 
 schafterversammlung oder in dem ent- 
 sprechenden organ wirtschaftlicher  
 Unternehmen, an denen die Stadt betei- 
 ligt ist.

§ 10 Zuständigkeit des Ältestenrats
Geschäftsgang und aufgaben des Ältesten-
rats werden in der Geschäftsordnung des 
Gemeinderats geregelt.

§ 11 Zuständigkeit der beschließenden Aus-
schüsse
(1) im rahmen ihrer Zuständigkeit entschei-
den die beschließenden ausschüsse selbst-
ständig anstelle des Gemeinderats.
(2) der Gemeinderat kann allgemein oder 
im Einzelfall Weisungen erteilen, jede an-
gelegenheit an sich ziehen und beschlüsse 
der beschließenden ausschüsse, solange 
sie noch nicht vollzogen sind, ändern oder 
aufheben. dies gilt nicht für den techni-
schen ausschuss in angelegenheiten, in 
welchen er als Umlegungsausschuss tätig 
wird.
(3) angelegenheiten, deren Entscheidung 
dem Gemeinderat vorbehalten sind, sollen 
von den ausschüssen innerhalb ihres auf-
gabengebiets vorberaten werden (§ 39 abs. 4 
Gemo).
(4) den nach § 5 gebildeten beschließenden 
ausschüssen werden die in §§ 12 bis 14 be-
stimmten aufgaben zur dauernden Erledi-
gung übertragen. im Einzelfall richten sich 
dabei die Zuständigkeiten nach dem als an-
lage beiliegenden Zuständigkeitsverzeich-
nis.

§ 12 kultur-, Bildungs- und Finanzaus-
schuss (kBFA)
der Geschäftskreis des Kultur-, bildungs- 
und finanzausschusses umfasst alle ange-
legenheiten der allgemeinen Verwaltung, 
des finanzwesens, der bildung und der Kul-
tur. in seinem Geschäftskreis entscheidet 
der ausschuss nach Maßgabe des als anla-
ge beiliegenden Zuständigkeitsverzeich-
nisses. Er ist für folgende bereiche zustän-
dig:
* allgemeine Verwaltungsangelegen- 
 heiten,
* Wahlen,
* personalwesen,
* organisation, EdV,
* Öffentlichkeitsarbeit,
* finanz- und haushaltswirtschaft,
* rechnungsprüfung,
* rechtsangelegenheiten, Sicherheit und  
 ordnung,
* annahme und Vermittlung von Spenden,  
 Schenkungen, ähnliche Zuwendungen 
 (hinweis: über Einzelspenden von bis zu  
 100 Euro wird in periodischen abständen  
 (oder bei bedarf) in zusammengefasster  
 form pauschal entschieden),
* Gesundheitspflege,
* Sozialwesen, Jugendpflege, altenpflege,
* bildung: Kinderbetreuung und Schulen,
* Sport, freizeiteinrichtungen,
* integration und Zuwanderung,
* Kulturelle angelegenheiten, förderung  
 der Kunst,
* Museen, archiv, bücherei, Volkshoch- 
 schule, Musikschule, orchester sowie  
 weitere Einrichtungen,
* tourismus,
* heimatgeschichte,
* Städtepartnerschaften,
* Chancengleichheit,
* Ehrungen,
* Wirtschaftliche Unternehmen, beteili- 
 gungen, Stiftungen,
* Wirtschaftsförderung und
* sonstige angelegenheiten, die nicht die  
 Geschäftskreise eines anderen beschlie- 
 ßenden ausschusses betreffen.

§ 13 Technischer Ausschuss (TA)
(1) der technische ausschuss ist zuständig 
für die technischen angelegenheiten. in 
seinem Geschäftskreis entscheidet der aus-
schuss nach Maßgabe des als anlage beilie-
genden Zuständigkeitsverzeichnisses. Er ist 
für folgende bereiche zuständig:
* bäder,
* friedhöfe,
* feuerlöschwesen,
* liegenschaftswesen,
* Grundstücksverkehr,
* Verwaltung der städtischen bebauten und  
 unbebauten Grundstücke,
* bauwesen im hoch- und tiefbau,
* Vergaben,
* Erkundung und Sanierung von altlasten,
* Wasserrechtliche angelegenheiten,  
 Wasserbau,
* abfallbeseitigung, Stadtreinigung,
* bau und Unterhaltung von Straßen,  
 Wegen, brücken und plätzen,
* angelegenheiten des Erschließungs- 
 rechts  und Erschließungsbeitragsrechts,
* Energiemanagement und technische  
 Energiekonzepte bei einzelnen objekten  
 und
* betreuung der öffentlichen Einrichtun- 
 gen insbesondere in technischen angele- 
 genheiten.
(2) der technische ausschuss ist zugleich 
betriebsausschuss für den Eigenbetrieb 
Stadtwerke aalen abwasserentsorgung. 
Seine Zuständigkeiten ergeben sich aus 
dem Eigenbetriebsgesetz und der jeweils 
gültigen betriebssatzung.
(3) der technische ausschuss ist zugleich 
ständiger Umlegungsausschuss. Er ist in 
dieser Eigenschaft zuständig für die von der 
Umlegungsstelle zu treffenden Sachent-
scheidungen, die bei der durchführung 
von baulandumlegungen nach §§ 45 ff. 
bauGb zu treffen sind.

§ 14 Ausschuss für umwelt und Stadtent-
wicklung (AuSt)
der ausschuss ist zuständig für die angele-
genheiten im bereich Umweltschutz sowie 
der Stadtentwicklung. bei städtebaulich 
oder für die bauleitplanung bedeutenden 
Maßnahmen ist der ausschuss vor der Ent-
scheidung zu informieren. in seinem Ge-
schäftskreis entscheidet der ausschuss 
nach Maßgabe des als anlage beiliegenden 
Zuständigkeitsverzeichnisses. Er ist für fol-
gende bereiche zuständig:
* bauleitplanung, bauordnung,
*· regelungen für die Vergabe von  
 Grundstücken,
* denkmalschutz,
* Städtebauförderung, Stadtentwicklung,
* Wohnungswesen, Wohnbauförderung,
* Verkehrsplanung und öffentlicher perso- 
 nennahverkehr,

fortsetzung auf Seite 4

Hauptsatzung der Stadt Aalen
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Kauf und Verkauf
4. Anmietung, Vermietung, Pachtung, Verpachtung: Verträge über Nutzung von 
beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenständen bei einem jährlichen 
Miet-/pachtwert von:

5. kredite und Bürgschaften: übernahme von bürgschaften, Verpflichtungen und 
bestellung anderer Sicherheiten usw.

Gewährung von darlehen

6. Stundungen, erlässe, Niederschlagungen 
und Beitreibungen: Stundung

Niederschlagung und Erlass 

7. Sonstige Haushalts- und kassenangelegenheiten: überplanmäßige ausgaben und 
Verpflichtungsermächtigungen

Für die entscheidungszuständigkeiten der Organe der Stadt Aalen sind folgende Wert-
grenzen festgelegt:

1. Baubeschluss: Entscheidungen in allen angelegenheiten, insbesondere billigung von 
bauplänen und Kostenvoranschlägen sowie festlegung von sonstigen wesentlichen aus-
führungsvorgaben:

hierzu gehören alle hoch- und tiefbauvorhaben, gärtnerische und technische anlagen; es 
handelt sich um Entscheidungen über die ausführungen von Neu-, Um- und Erweite-
rungsbauten, bauliche Erneuerungen und dergleichen.

2. Vergabebeschluss: alle Vergaben – in bausachen gilt: Entscheidungen über die Vergabe 
von lieferungen und leistungen für Vorhaben, für die ein baubeschluss nach Ziffer 1 vor-
liegt:

3. erwerb und Veräußerung von Vermögen: Erwerb, Veräußerung und dingliche belastun-
gen von Grundeigentum oder grundstücksgleichen rechten, einschließlich bestellung von 
baulasten:

Veräußerung und tausch von bauplätzen

Erwerb und Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

Gr über 500.000 Euro

a über 100.000 Euro bis 500.000 Euro

ob bis 100.000 Euro

Gr über 600.000 Euro

a über 200.000 Euro bis 600.000 Euro

ob bis 200.000 Euro

ob abschluss von allen Verträgen über die lieferung von Energie 
 (Strom, Gas, Wasser, Wärme und dergleichen)

or über 50.000 Euro bis 200.000 Euro

oV bis 50.000 Euro

Gr über 500.000 Euro

a über 50.000 Euro bis 500.000 Euro

ob bis 50.000 Euro

a ohne rücksicht auf Wertgrenzen bei bauplätzen

Gr über 300.000 Euro

a über 50.000 Euro bis 300.000 Euro

ob bis 50.000 Euro

ob bei holzverkäufen ohne Wertgrenzen

or über 50.000 Euro bis 300.000 Euro

oV bis 50.000 Euro

Gr über 150.000 Euro

a über 25.000 Euro bis 150.000 Euro

ob bis 25.000 Euro

or über 5.000 Euro bis 25.000 Euro

oV bis 5.000 Euro

Gr über 3000.000 Euro

a über 30.000 Euro bis 300.000 Euro

ob bis 30.000 Euro

Gr über 150.000 Euro

a bis 150.000 Euro

ob alle übernahmen von ausfallbürgschaften für den Wohnungsbau 
 nach den gesetzlichen Verpflichtungen

Gr über 150.000 Euro

a über 5.000 Euro bis 150.000  Euro

ob bis 5.000 Euro

a über 50.000 Euro

ob bis 50.000 Euro

ob generell nur wenn sich im blick auf die person der Schuldnerin 
oder des Schuldners, die Zeitdauer der Stundung, die Sicherheit der 
gestundeten forderungen, den betrag oder den Gegenstand keine 
Gefährdung des anspruchs der Stadt erkennen lässt

Gr über 100.000 Euro

a über 10.000 Euro bis 100.000 Euro

ob bis 10.000 Euro

fortsetzung von Seite 3
* Widmung und Einziehung von Straßen  
 und Wegen,
* Umweltplanung und Nachhaltigkeitspro- 
 gramme (rahmenvorgaben, prüfkriteri- 
 en, aktionspläne) für eine nachhaltige  
 Stadtentwicklung,
* Umweltzustand und Nachhaltigkeitssta- 
 tus,
* Umweltschutz bei einzelnen Maßnah- 
 men,
* immissionsschutz (lärmaktionspläne,  
 fluglärm, luftreinhaltung und Mobil- 
 funk),
* Energie- und Klimaschutzkonzepte,
* Natur und landschaftsschutz namentlich  
 arten-, biotop- und Gewässerschutz,
* Kompensationsf lächenmanagement  
 (Konzeption und planung von ausgleichs-  
 und artenschutzmaßnahmen sowie füh- 
 rung des Ökokontos und ausgleichsflä- 
 chenkatasters),
* Naherholung in Natur und landschaft  
 und
* Umwelt- und Verbraucherberatung.

§ 15 Zuständigkeit der Oberbürgermeiste-
rin oder des Oberbürgermeisters
(1) die oberbürgermeisterin oder der ober-
bürgermeister leitet die Stadtverwaltung. Sie 
oder er ist für die sachgemäße Erledigung 
der aufgaben und den ordnungsmäßigen 
Gang der Verwaltung verantwortlich, regelt 
die innere organisation der Stadtverwal-
tung und grenzt im Einvernehmen mit dem 
Gemeinderat die Geschäftskreise der beige-
ordneten ab (§ 44 abs. 1 Gemo).
(2) die oberbürgermeisterin oder der ober-
bürgermeister erledigt in eigener Zustän-
digkeit die Geschäfte der laufenden Verwal-
tung, die ihr oder ihm durch Gesetz oder 
vom Gemeinderat übertragenen aufgaben 
und Weisungsaufgaben, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist (§ 44 abs. 2 Ge-
mo).
(3) der oberbürgermeisterin oder dem 
oberbürgermeister werden nach § 44 abs. 2 
Gemo neben den aufgaben des als anlage 
beiliegenden Zuständigkeitsverzeichnisses 
folgende weitere aufgaben zur Erledigung 
dauernd übertragen, soweit sie nicht schon 
zu den Geschäften der laufenden Verwal-
tung gehören:
1. die bestellung von bürgerinnen und  
 bürgern zu vorübergehender ehrenamt- 
 licher tätigkeit sowie die Entscheidung  
 darüber, ob ein wichtiger Grund für die  
 ablehnung einer solchen tätigkeit  
 vorliegt, 
2. Zuziehung von sachkundigen Einwoh- 
 nerinnen und Einwohnern sowie von  
 Sachverständigen zu den beratungen  
 einzelner angelegenheiten im Gemein- 
 derat und in den beschließenden  
 ausschüssen, 
3. Zulassung von ausnahmen von den fest- 
 setzungen des bebauungsplans (§ 31 abs.  
 1 bauGb), wenn keine Einwendungen  
 vorliegen; befreiung von festsetzungen  
 des bebauungsplans (§ 31 abs. 2 bauGb),  
 wenn keine Einwendungen vorliegen  
 und Zulassung von Vorhaben innerhalb  
 der im Zusammenhang bebauten orts- 
 teile (§ 34 bauGb), wenn gegen die bau- 
 vorhaben keine Einwendungen erhoben  
 worden sind, 
4. feststellung von Erschließungsanlagen,  
 abgrenzung von abrechnungsgebieten, 
 bestimmung von abrechnungsabschnit- 
 ten, anordnung der Kostenspaltung und 
 bildung von abrechnungseinheiten,
5. aufnahme von darlehen und Krediten  
 im rahmen der haushaltssatzung und  
 Umschuldungen sowie aufnahme von  
 Kassenkrediten im rahmen des höchst- 
 betrages der haushaltssatzung. Gegen- 
 über dem Gemeinderat besteht informa- 
 tionspflicht in form eines halbjährli- 
 chen berichts über die getätigten  
 darlehensaufnahmen und
6. anlegung und abhebung der Geldbe- 
 stände (Kassenmittel, rücklagen u. ä.).

(4) die oberbürgermeisterin oder der ober-
bürgermeister kann die ihr oder ihm vom 
Gemeinde-rat übertragenen befugnisse auf 
beigeordnete, ortsvorsteherinnen und 
ortsvorsteher, amtsleiterinnen und amts-
leiter und weitere städtische bedienstete 
übertragen.

§ 16 Beigeordnete und Stellvertretung der 
Oberbürgermeisterin oder des Oberbür-
germeisters
(1) als Stellvertretung der oberbürgermeis-
terin oder des oberbürgermeisters werden 
zwei hauptamtliche beigeordnete bestellt. 
die oder der Erste beigeordnete führt als 
ständige allgemeine Stellvertretung der 
oberbürgermeisterin oder des oberbürger-
meisters die amtsbezeichnung Erste bür-
germeisterin oder Erster bürgermeister. die 
oder der weitere beigeordnete führt die 
amtsbezeichnung bürgermeisterin oder 
bürgermeister.
(2) die abgrenzung der Geschäftskreise der 
beigeordneten erfolgt durch die oberbür-
germeisterin oder den oberbürgermeister 
im Einvernehmen mit dem Gemeinderat.

(3) für den fall der Verhinderung der ober-
bürgermeisterin oder des oberbürgermeis-
ters und der beigeordneten werden außer-
dem gemäß § 49 abs. 1 Satz 3 Gemo 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter aus der 
Mitte des Gemeinderats bestellt.

§ 17 Zuständigkeit der Ortschaftsräte
(1) der ortschaftsrat hat die Verwaltung zu 
beraten. Er ist zu wichtigen angelegenhei-
ten, welche die ortschaft betreffen, zu hö-
ren und hat ein Vorschlagsrecht in allen an-
gelegenheiten, die die ortschaft betreffen.
(2) im rahmen ihrer Zuständigkeit entschei-
den die ortschaftsräte selbständig anstelle 
der beschließenden ausschüsse oder der 
oberbürgermeisterin oder des oberbürger-
meisters.
(3) angelegenheiten, deren Entscheidung 
dem Gemeinderat oder den beschließenden 
ausschüssen vorbehalten sind, sollen von 
den ortschaftsräten vorberaten werden.
(4) die Zuständigkeiten gelten nicht für vor-
lage- und genehmigungspflichtige be-
schlüsse im Sinne der Gemeindeordnung.
(5) dem ortschaftsrat werden, soweit die 
ortschaft betroffen ist, im rahmen des als 
anlage beiliegenden Zuständigkeitsver-
zeichnisses beim Vollzug des haushalts-
plans folgende bereiche übertragen:
* Kultur- und heimatpflege,
* Sport- und freizeiteinrichtungen,
* außenstellen des bauhofs, feld und  
 Waldwege, Wasserläufe, abwasserbeseiti- 
 gung,
* bestattungswesen,
* Jagd- und fischwasserverpachtung,
* Kinderspielplätze, park- und 
 Grünanlagen,
* städtische Gebäude,
* ausgestaltung, Unterhaltung und benut- 
 zung von Einrichtungen, sofern keine  
 gesamtstädtischen regelungen vorhan- 
 den sind, und
* Verträge über die Nutzung von bebauten  
 und unbebauten Gemeindegrundstü- 
 cken.
ausgenommen hiervon sind beschaffun-
gen, sofern ein Sammelauftrag geboten ist.

§ 18 Zuständigkeit der Ortsvorsteherin oder 

des Ortsvorstehers
(1) die ortsvorsteherin oder der ortsvorste-
her vertritt die oberbürgermeisterin oder 
den oberbürgermeister sowie die beigeord-
neten ständig beim Vollzug der beschlüsse 
des ortschaftsrats und bei der leitung der 
örtlichen Verwaltung.
(2) die ortsvorsteherin oder der ortsvorste-
her ist Vorsitzende oder Vorsitzender des 
ortschaftsrats.
(3) die ortsvorsteherin oder der ortsvorste-
her, die oder der nicht Mitglied des Gemein-
derats ist, kann an den Verhandlungen des 
Gemeinderats und seiner ausschüsse mit 
beratender Stimme teilnehmen.

§ 19 Zuständigkeit in Zweifelsfällen
bestehen Zweifel, ob für die behandlung ei-
ner angelegenheit der Gemeinderat oder 
ein ausschuss zuständig ist, so ist die Zu-
ständigkeit des Gemeinderats anzuneh-
men.

§ 20 Zuständigkeitsüberweisung
(1) auf antrag eines Viertels der Mitglieder 
eines beschließenden ausschusses muss 
eine angelegenheit dem Gemeinderat un-
terbreitet werden, wenn sie für die Stadt von 
besonderer bedeutung ist. lehnt der Ge-
meinderat eine behandlung ab, weil er die 
Voraussetzungen für die Verweisung als 
nicht gegeben ansieht, entscheidet der zu-
ständige beschließende ausschuss. dies gilt 
nicht für den technischen ausschuss in 
angelegenheiten, in welchen er als Umle-
gungsausschuss tätig wird.
(2) auf antrag der oder des Vorsitzenden 
oder eines fünftels aller Mitglieder des Ge-
meinderats müssen anträge, die nicht vor-
beraten sind, den zuständigen beschließen-
den ausschüssen zur Vorberatung 
überwiesen werden.
(3) Widersprechen sich die beschlüsse zwei-
er ausschüsse, so hat die oberbürgermeis-
terin oder der oberbürgermeister den Voll-
zug der beschlüsse auszusetzen und die 
Entscheidung des Gemeinderats herbeizu-
führen.

V. Schlussbestimmungen
§ 21 Inkrafttreten

diese hauptsatzung tritt am tage nach der 
öffentlichen bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die hauptsatzung vom 18. 
März 1993, zuletzt geändert am 21. Novem-
ber 2013, außer Kraft.
aalen, 15. Juli 2014 
gez.
thilo rentschler
oberbürgermeister

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Ver-
fahrens- oder formvorschriften der Ge-
meindeordnung für baden-Württemberg 
(Gemo) oder auf Grund der Gemeindeord-
nung beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 abs. 4 Gemo unbeacht-
lich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb 
eines Jahres seit der bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Stadt geltend ge-
macht worden ist. der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind.

Anlage zur Hauptsatzung der 
Stadt Aalen - 
Zuständigkeitsverzeichnis

Entscheidungszuständigkeiten mit Wert-
grenzen der organe der Stadt aalen sind im 
nachfolgenden Zuständigkeitsverzeichnis 
geregelt, welches anlage der hauptsatzung 
der Stadt aalen ist.
Abkürzungserklärung:
Gr = Gemeinderat
a = ausschuss
ob = oberbürgermeisterin oder 
 oberbürgermeister
or = ortschaftsrat
oV = ortsvorsteherin oder ortsvorsteher
Allgemeine Hinweise
Grundsatz: Soweit sich die Zuständigkeiten 
der beschließenden ausschüsse, der ober-
bürgermeisterin oder des oberbürgermeis-
ters, der ortschaftsräte oder der ortsvorste-
herin oder der ortsvorsteher nach 
Wertgrenzen bestimmen, beziehen sich 
diese auf den einheitlichen wirtschaftli-
chen Vorgang. bei voraussehbar wieder-

kehrenden leistungen bezieht sich die 
Wertgrenze auf den Jahresbetrag.
baubeschlüsse sind Grundsatzentschei-
dungen, ob eine baumaßnahme oder sons-
tige lieferung oder leistung in auftrag ge-
geben werden soll, verbunden mit den 
auftrag an die Verwaltung, die lieferungen 
oder leistungen unter beachtungen der 
Vergabebestimmungen auszuschreiben 
oder (soweit zulässig) freihändig zu verge-
ben.
Vergabeentscheidungen sind die Entschei-
dungen nach einer ausschreibung, auf wel-
ches angebot der Zuschlag erteilt wird. aus-
schreibungen und freihändige Vergaben im 
Zuständigkeitsbereich von oV, or, ob, a 
und Gr sind ohne Grundsatzentscheidung 
(baubeschluss) nicht zulässig.

hinweise für die ortschaftsräte und die 
ortsvorsteherin oder den ortsvorsteher
Vollzug des haushaltsplans: Vollzug des 
haushaltsplans heißt, dass in der betreffen-
den angelegenheit die erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stehen müssen (in form von 
planansätzen im jeweils geltenden haus-
haltsplan, als übertragene haushaltsreste 
oder als Verpflichtungsermächtigung). die 
bewilligung außerplanmäßiger ausgaben 
und Verpflichtungsermächtigungen oder 
überplanmäßiger ausgaben und Verpflich-
tungsermächtigungen fällt nicht in die Zu-
ständigkeit der ortschaftsräte oder der orts-
vorsteherin oder des ortsvorstehers. auch 
in folgenden bereichen besteht keine Zu-
ständigkeit: bewilligung von freiwilligkeits-
leistungen, personalangelegenheiten, 
Grundstücksverkehr sowie Stundung und 
Niederschlagung von Steuern, abgaben 
und Entgelten.
ausgestaltung, Unterhaltung und benut-
zung von Einrichtungen: Vorrangig geht es 
um Entscheidungen in Verwaltungs- und 
organisationsfragen, die keine haushalts-
mäßige auswirkung haben (z. b. belegungs-
pläne der turnhallen, Gestaltung der Kin-
derfeste, Öffnungszeiten der friedhöfe 
usw.).
Miet- und pachtverträge: alle Verträge sind 
mit dem zuständigen fachamt abzustim-
men.

aNlaGE ZUr haUptSatZUNG dEr Stadt aalEN - ZUStÄNdiGKEitSVErEiChNiS
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Gr über 300.000 Euro

a über 30.000 Euro bis 300.000 Euro

ob bis 30.000 Euro

Gr über 150.000 Euro

Gr sofern eine überschreitung der Vergabe Summe von mehr als 
 10% vorliegt, ist der Gr immer zuständig

a über 25.000 Euro bis 150.000 Euro

ob bis 25.000 Euro

Gr über 100.000 Euro

a über 10.000 Euro bis 100.000 Euro

ob bis 10.000 Euro

Gr über 50.000 Euro

a über 5.000 Euro bis 50.000 Euro

ob bis 5.000 Euro

Gr über 150.000 Euro

a über 15.000 Euro bis 150.000 Euro

ob bis 15.000 Euro

Gr über 150.000 Euro

a über 15.000 Euro bis 150.000 Euro

ob bis 15.000 Euro

Gr amts- und dienststellenleitungen

a Stellvertretende amtsleitungen sowiealle beamtinnen und beamte 
ab besoldungsgruppe a 13

ob bis a 12, soweit es sich nicht um amts- und dienststellenleitungen 
sowie um stellvertretende amtsleitungen handelt

Gr amts- und dienststellenleitungen

ob alle, soweit es sich nicht um amts und dienststellenleitungen han-
delt

Gr amts- und dienststellenleitungen

a Stellvertretende amtsleitungen sowie alle beschäftigten ab EG 13

ob bis EG 12, soweit es sich nicht um amts- und dienststellenleitungen 
sowie um stellvertretende amtsleitungen handelt

Gr amts- und dienststellenleitungen

ob alle, soweit es sich nicht um amts- und dienststellenleitungen han-
delt

außerplanmäßige ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Zustimmung zu Mehrausgaben bei Vorhaben, lieferungen und leistungen bei einer 
überschreitung der Vergabesumme

8. Freiwilligkeitsleistungen: Einmalige freiwilligkeitsleistungen

laufende freiwilligkeitsleistungen

9. Rechtsangelegenheiten: führen von rechtsstreiten

abschluss von Vergleichen bei einem Wert des Nachgebens

10. Personalangelegenheiten: alle personalentscheidungen im Einvernehmen mit dem 
ob nach § 24 abs. 2 Satz 1 Gemo
beamte: Ernennung und Einstellung

beamte: Entlassung

beschäftigte: Einstellung und Eingruppierung

beschäftigte: Entlassung

Inkrafttreten
des Bebauungsplanes „Südliche Max-lie-
bermann-Straße zur Änderung der Be-
bauungspläne Nr. lXXV-05 und 75-04“ in 
den Planbereichen 75-04 und 75-05, Plan 
Nr. 75-05 vom 15. Oktober 2013 / 13. Mai 
2014 in Aalen-Wasseralfingen und der Sat-
zung über örtliche Bauvorschriften für das 
Plangebiet, Plan Nr. 75-05

aufgrund von § 10 des baugesetzbuches in 
der fassung vom 23.09.2004 (bGbl. i S. 2414) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.06.2013 (bGbl. i S. 1548), § 74 der landes-
bauordnung für baden-Württemberg in der 
fassung vom 05.03.2010 (Gbl. S. 357) zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 25.01.2012 (Gbl. 
S. 65), § 4 der Gemeindeordnung für baden-
Württemberg in der fassung vom 24.07.2000 
(Gbl. S.582, berichtigt Seite 698) zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (Gbl. S. 
185), der baunutzungsverordnung (bauN-
Vo) in der fassung vom 23.01.1990 (bGbl. i 
S. 132) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
11.06.2013 (bGbl. i S. 1548) und der planzei-
chenverordnung (planzV) vom 18.12.1990 
(bGbl. i S. 58) zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 22.07.2011 (bGbl. i S. 1509) hat der Ge-
meinderat der Stadt aalen in öffentlicher 
Sitzung am 26.06.2014 die folgenden Sat-
zungen beschlossen:

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich
der räumliche Geltungsbereich des bebau-
ungsplanes und der örtlichen bauvorschrif-
ten ergibt sich aus dem zeichnerischen teil 
des bebauungsplanes vom 15.10.2013 / 
13.05.2014. der abgrenzungsplan kann im 
Stadtplanungsamt eingesehen werden (s. 
unten); alternativ ist eine information im 

internet über das Geodatenportal der Stadt 
aalen möglich (www.aalen.de)                                                                                                  
§ 2 Bestandteile der Satzungen
1. der bebauungsplan (Stadtplanungsamt /  
 Stadtmessungsamt aalen) besteht aus 
 * dem zeichnerischen teil vom 15.10.2013  
  / 13.05.2014 und
 * dem textlichen teil vom 15.10.2013 / 
  13.05.2014
jeweils mit planungsrechtlichen festset-
zungen gemäß § 9 bauGb.

2. die örtlichen bauvorschriften gemäß § 74  
 lbo bestehen aus 
 * dem zeichnerischen teil vom 15.10.2013  
  / 13.05.2014 und
 * dem textlichen teil vom 15.10.2013 /  
  13.05.2014.

§ 3 Ordnungswidrigkeiten
ordnungswidrig im Sinne des § 75 lbo 
handelt, wer den aufgrund von § 74 lbo er-
lassenen bauordnungsrechtlichen Vor-
schriften zuwiderhandelt.

§ 4 Inkrafttreten der Satzungen
der bebauungsplan und die örtlichen bau-
vorschriften treten mit der öffentlichen be-
kanntmachung nach § 10 absatz 3 bauGb in 
Kraft.

durch diesen bebauungsplan (plan Nr. 75-
05) und die Satzung über örtliche bauvor-
schriften wird folgender bebauungsplan 
aufgehoben, soweit dieser vom Geltungs-
bereich des bebauungsplanes plan Nr. 75-
05 überlagert wird:
* bebauungsplan lxxV-05 „bühlwiesen  
 und Wiesendorf“, in Kraft seit 07.09.1938
* bebauungsplan 75-04 „Wiesendorf-West  

 (Kolpingstraße)“, in Kraft seit 31.05.1967.
der bebauungsplan ist aus dem flächen-
nutzungsplan entwickelt und bedarf nicht 
der Genehmigung des regierungspräsidi-
ums Stuttgart gemäß § 10 absatz 2 bauGb.

der bebauungsplan, der im vereinfachten 
Verfahren gem. § 13 bauGb bzw. nach § 13 a 
bauGb aufgestellt wurde, die begründung 
sowie die Satzung über örtliche bauvor-
schriften werden vom tag der Veröffentli-
chung dieser bekanntmachung zu jeder-
manns Einsicht im Stadtplanungsamt aalen 
(5. Stock, Zimmer 511) während der dienst-
stunden (Montag bis donnerstag 8.30 bis 
11.45 Uhr, Montag bis Mittwoch 14 bis 16 
Uhr, donnerstag 15 bis 18 Uhr, freitag 8.30 
bis 12 Uhr) bereitgehalten. Es wird empfoh-
len, einen termin zur Einsichtnahme zu 
vereinbaren; es können auch außerhalb die-
ses Zeitraumes termine vereinbart werden 
(tel.: 07361/52-1511). auf Verlangen wird 
über den inhalt des bebauungsplanes aus-
kunft gegeben. 

die vorstehend genannten Unterlagen kön-
nen auch beim bezirksamt in aalen-Wasse-
ralfingen eingesehen werden. 

auf die Vorschriften des § 44 absatz 3 Satz 1 
und 2 sowie absatz 4 des bauGb in der fas-
sung der bekanntmachung vom 23. Sep-
tember 2004 (bGbl. i Seite 2414), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11. Juni 2013 
(bGbl. i S. 1548) über die fristgemäße Gel-
tendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche für Eingriffe in eine bisher zu-
lässige Nutzung durch diesen 
bebauungsplan und über das Erlöschen von 
Entschädigungsansprüchen wird hinge-
wiesen.

außerdem wird darauf hingewiesen, dass: 
* eine etwaige Verletzung von Verfahrens-  
 oder formvorschriften der Gemeinde- 
 ordnung für baden-Württemberg  

 (Gemo) oder von aufgrund der Gemo  
 erlassenen Verfahrensvorschriften beim  
 Zustandekommen dieser Satzung nach  
 § 4 absatz 2 Gemo in dem dort bezeich- 
 neten Umfang unbe-achtlich ist, wenn  
 sie nicht schriftlich und unter bezeich- 
 nung des Sachverhaltes, der die Verlet- 
 zung begründen soll, innerhalb eines  
 Jahres geltend gemacht worden sind;
* eine etwaige beachtliche Verletzung von  
 Verfahrens- und formvorschriften  
 gemäß § 214 absatz 1 Satz 1 Nummern 1-3  
 des baugesetzbuches (bauGb), 
* eine unter berücksichtigung des § 214  
 absatz 2 etwaige beachtliche Verletzung  
 der Vorschriften über das Verhältnis des  
 bebauungsplanes und des flächennut- 
 zungsplanes 
* etwaige beachtliche Mängel des  
 abwägungsvorgangs gemäß § 214 absatz  
 3 Satz 2 des baugesetzbuches (bauGb)  
und
* etwaige beachtliche fehler nach § 214  
 absatz 2a des baugesetzbuches (bauGb)  
 beim Zustandekommen dieser Satzung  
 nach § 215 absatz 1 bauGb unbeachtlich  
 werden, wenn sie nicht innerhalb von ei- 
 nem Jahr seit bekanntmachung schrift- 
 lich gegenüber der Gemeinde geltend  
 gemacht worden sind. 

der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

die Unbeachtlichkeit der Verletzung von 
Verfahrens- und formvorschriften ist nicht 
gegeben, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung und die bekannt-
machung der Satzungen verletzt worden 
sind.

aalen, 8. Juli 2014
bürgermeisteramt aalen
gez.
rentschler
oberbürgermeister

Bebauungsplan
Satzung über örtliche bauvorschriften / inkrafttreten 
bereich Südliche Max-liebermann-Straße

ÖffENtliChE bEKaNNtMaChUNG

katholische kirchen:

Marienkirche: So. 10 Uhr Eucharistiefeier - 
mitgestaltet vom Kindergarten St. Niklaus, 
Kinder- und Jugendchor Canteremo, Kir-
chenchor und Chor Neue töne, 18 Uhr 
Konzert „Seht ihr den Mond dort stehen?“ - 
abendlieder und Nachtgedanken (Voka-
lensembel Schwesterhochfünf); St.-elisa-
beth-kirche: So. 10 Uhr Eucharistiefeier; 
St.-Michaels-kirche: So. 10.30 Uhr Eucha-
ristiefeier kroatisch/deutsch; Heilig-kreuz-
kirche: So. 10.30 Uhr Ökumenischer fest-
gottesdienst mit Kirchenchor; 
Salvatorkirche: So. 9.15 Uhr Eucharistiefei-
er; Ostalbklinikum: So. 9.15 Uhr Gottes-
dienst; Peter-u.-Paul-kirche: Sa. 18.30 Uhr 
Vorabendmesse; St.-Augustinus-kirche:  
13 Uhr Eucharistiefeier Kab-Wallfahrt, 19 
Uhr Eucharistiefeier, St.-Bonifatius-kir-
che: Sa. 18.30 Uhr Eucharistiefeier (Vor-
abendgottesdienst); St.-Thomas-kirche: 
So. 10 Uhr Gottesdienst im Grünen gestal-
tet von den Kindern der Kinderkirche.

evangelische landeskirchen:

Stadtkirche: So. 10 Uhr Gottesdienst mit 
abendmahl; christuskirche: So. 10 Uhr 
Gottesdienst; Johanneskirche: Sa. 16 Uhr 
Große Kirche für kleine leute, 18.30 Uhr 
Gottesdienst zum Wochenschluss - ab-
schluss Konfi 7, So. 8 Uhr frühgottesdienst; 
Ostalbklinikum: So. 10.30 Uhr Ökum. Got-
tesdienst; Martinskirche: 10.30 Uhr Kin-
dergottesdienst; Markuskirche: 18.30 Uhr 
Jugendgottesdienst; Peter-und-Paul-kir-
che: 11 Uhr Gottesdienst mit abendmahl.

Sonstige kirchen:

ev. freikirchliche Gemeinde (Baptisten): 
So. 10 Uhr Gottesdienst; evangelisch-me-
thodistische kirche: So. 10.15 Uhr Gottes-
dienst; Neuapostolische kirche: So. 9.30 
Uhr Gottesdienst, Mi. 20 Uhr Gottesdienst; 
Volksmission: So. 9.30 Uhr Gottesdienst; 
Biblische Missionsgemeinde Aalen: So. 
9.30 Uhr Gottesdienst und Kindergottes-
dienst.

GOTTeSDIeNSTe

Bringsammlung

ebnat: Gartenfreunde ebnat
Samstag, 19. Juli 2014 

Waldhausen: Obst- und Gartenbauverein 
Waldhausen
Samstag, 19. Juli 2014

Fachesenfeld:kleintierzuchtverein
Samstag, 19. Juli 2014

AlTPAPIeRSAMMluNGeN

kino am kocher zeigt:   
„like Someone in love“ 

Anlässlich der Ausstellung „Shibui – ein-
fach nur schön. europäischer Frau-
enschmuck begegnet traditionellem japa-
nischem Männerschmuck,“ zeigt das kino 
am kocher am Mittwoch, 16. Juli 2014 um 
20 uhr den Film „like Someone in love”. 

die Studentin akiko arbeitet nebenher in 
tokio als Callgirl. bei einem neuen Kunden, 
herrn takashi, ein pensionierter Soziolo-
gieprofessor, schläft sie nach der begrü-
ßung sofort ein. am anderen tag bringt er 
sie zur Uni. Sie begegnen dort Noriaki, der 
sich als akikos Verlobter ausgibt und herrn 
takashi für den Großvater von akiko hält. 
herr takashi spielt das Spiel mit...

informationen beim amt für Kultur und 
tourismus der Stadt aalen unter telefon: 
07361 52-1110 oder E-Mail: kunst@aalen.de

Katze schwarz/weiß, fundort: aalen, Wald-
friedhof. 
Zu erfragen beim Tierheim Dreherhof, Te-
lefon: 07366 5886.

Fundsachen des H&M Aalen: 
Kindershirt rosa/grau; Kleid, weiß/schwarz; 
perlenohrringe (neu); ring, rot/silber

Fundsachen der OVA Aalen: 
Jacke, braun, Gr. 134/145; Sweatshirt blau/
weiß; Jeansjacke „QS“ Gr. xS; tragtasche 
mit Jogginghose und turnschuhe; silber-
nes armband; tasche mit Sportsachen für 

Mädchen; blaue tasche mit badehose; 
neue Sporttasche; Steppjacke grau/braun; 
Strickweste schwarz.

bargeld, fundort: Wochenmarkt; 2 x arm-
banduhr für damen, fundort: ostalbklini-
kum aalen; Kinderrad, fundort: hammer-
stadt; feine Strickweste, fundort: adler 
apotheke; i-phone 5, fundort: Karl-Wei-
land-halle; damen-armbanduhr, fundort: 
Wochenmarkt. 

Zu erfragen beim Fundamt Aalen, Telefon: 
07361 52-1087

FuNDSAcHeNMuseum Wasseralfingen

ÄNdErUNG dEr ÖffNUNGSZEitEN

die aktuelle ausstellung im Museum 
Wasseralfingen „Künstler sehen Wasser-
alfingen“ kann an einem zusätzlichen 
tag besucht werden. die Öffnungszeiten 
werden zukünftig erweitert um den don-
nerstagnachmittag.

Neue Öffnungszeiten:
donnerstag, Samstag, Sonntag von 14 bis 
18 Uhr und nach Vereinbarung unter 
telefon: 07361 52-1110, kunst@aalen.de

Vorstellung des  
Pflegestützpunktes

der pflegestützpunkt bietet beratung im Vor 
– und Umfeld der pflege an. 

petra pachner, leiterin der drei beratungs-
stellen des pflegestützpunktes des ostalb-
kreises, berichtet am dienstag, 22. Juli 2014 
um 10 Uhr im WeststadtZentrum beim “of-
fenen Kaffeetreff“ über die arbeit des pflege-
stützpunktes. 

WeSTSTADTZeNTRuM


